Satzung des

Tierrettung – Hamm  

A. Allgemeine

§ 1 – Name, Sitz und Geschäftsjahr

(1)Der Verein führt den Namen „Tierrettung – Hamm e.V.“.

Er ist in das Vereinsregister der Stadt Hamm einzutragen. 

(2)Der Verein hat seinen Sitz und Büro in der Stauferstraße 14,  59067 Hamm. Seine     Tätigkeit erstreckt sich auf die Stadt Hamm und die Umgebung. Kann aber auf Antrag oder Anfragen kurzzeitig erweitert werden.

(3)Das Geschäftsjahr, ist gleich das Kalenderjahr.

§ 2-Zweck des Vereines 

(1)Zweck des Vereins ist Förderung des Tierschutzes durch Rettung und Schutz von Leben und Wohlbefinden des Tieres als Mitgeschöpf gemäß Abschnitt A Nr. 11 der Anlage 1 zu § 48 Abs. 2 EStDV. 

Der Verein hat sich folgendes zur Aufgabe gesetzt,

· Durchführung von Lehrveranstaltungen über Erste-Hilfe-Maßnahmen an verletzten und kranken Tieren

· Informationen über Ernährung, Pflege und tierartgerechte Unterbringung von Tieren

· Transport verletzter und kranker Tiere zur tiermedizinischen Versorgung sowie Durchführung von Erste-Hilfe-Maßnahmen

· allen Tieren in Not zu helfen, 

· den Behörden veterinärmedizinisch hilfreich zur Seite stehen,

· einfangen und tiermedizinische Erstversorgung von in Not geratenen Tieren

· den Tierschutzgedanken zu vertreten und zu fördern,

· durch Aufklärung, Belehrung und gutem Beispiel Verständnis für das Wesen der Tiere

      zu erwecken,

· Ihr Wohlergehen zu fördern,

· Der Verein kann seine Zwecke Selbst oder durch Hilfspersonen im Sinne von § 57 AO verwirklichen

· Tierquälereien und/oder Mißhandlungen und/oder  Mißbrauch zu verhüten und deren Strafrechtliche Verfolgung, ohne ansehen der Person oder Täters zu veranlassen.

· Unterhaltung einer Beratungsstelle
· Finanzielle Hilfe bei Tierarztkosten auf Antrag. Wenn der Antragsteller, mittellos, obdachlos oder Geringverdiener ist. Auch sollten Operationen übernommen werden, die die persönlichen Verhältnisse  des Antragstellers weit übersteigen und keine Möglichkeit einer Teilzahlung besteht. 

· Kostenübernahme bei herrenlosen Tieren

· Wenn es die Einlagen erlauben ein Tierheim, Asyl oder eine sonstige Einrichtung, die zum Wohle herrenloser Tiere agiert zu unterstützen. Die Höhe der Finanziellen Unterstutzung wird in der Hauptversammlung festgelegt.

· Altenheime, Kinderheime und Kindergärten in die Betreuung oder Förderung des Tierschutzgedankens mit ein zu beziehen.

· die Förderung der Jugendpflege und der Jugendfürsorge in dem die Jugendlichen die ersten Hilfe bei Verletzten Tieren lernen und so ein besseres Verständnis des Tier und Naturschutzes bekommen.
· Der Verein kann auch anderen, ebenfalls steuerbegünstigten Körperschaften, Anstalten  und Stiftungen finanzielle und sachliche Mittel zur Verfügung stellen (§ 58 Abs. 2 AO), wenn diese juristischen Personen mit diesen Mitteln Maßnahmen des Vereins gemäß Abs. 2 fördern
· Für die Unterbringung notleidender Tiere zu sorgen, und hat sich (im Rahmen seiner              

      Möglichkeiten) an der Unterhaltung zu beteiligen

Die Tätigkeit des Vereines beschränkt sich nicht nur auf den Schutz und Hilfe von Haustieren, sondern auf die gesamte Tierwelt.

Alle Inhaber von Vereinsämtern, sind ehrenamtlich tätig. Falls jedoch, die anfallenden Arbeiten, das zumutbare Maß ehrenamtlicher Tätigkeiten übersteigen, so kann ein hauptamtlicher Geschäftsführer und das unbedingt notwendige Hilfspersonal angestellt werden, solange gewährleistet ist, daß dessen Gehälter, für mindestens ein Jahr sicher gestellt sind. Für dieses Personal und Geschäfte, dürfen keine unverhältnismäßig hohen Vergütungen gewährt werden. Vergleiche mit der freien Wirtschaft, sind nicht zulässig.

§ 3 - Gemeinnützigkeit 

(1)Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige und mildtätige Zwecke im Sinne des Abschnitts 2 „steuerbegünstigte Zwecke“  der Abgabenordnung.

(2)Der Verein ist selbstlos tätig. Er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

(3)Mittel des Vereines dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die   Mitglieder erhalten in ihrer Eigenschaft als Fördermitglieder, Tierrettungswagenmitglied, Tiertaximitglied, Tiernotrufmitglied oder Ehrenmitglied keine Zuwendungen aus diesen Mitteln.

(4) Es darf keine Person durch Ausgaben, die den Zwecken des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütung begünstigt werden. 

(5)Ein Rechtsanspruch auf Zuwendung der Vereinsmittel besteht nicht.

(6)Ein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb ist ausgeschlossen, soweit er sich nicht in den Grenzen des §7 Gew.Vo., oder der künftig für die Steuerbegünstigung, an seiner Stelle tretende Vorschriften hält.

B.  Mitgliedschaft

§ 4 - Mitgliedschaft   

(1) Der Verein hat folgende Mitglieder:

      a.  Aktive Mitglieder

      b. Tierrettungswagenmitglieder

      c. Tiertaximitglieder

      d. ordentliche Fördermitglieder

      e. Familienfördermitglieder

      f.  Ehrenmitglieder

      g. Jungmitglied

(2) Aktive Mitglieder des Vereins, sind alle volljährigen Personen die aktiv im Verein tätig       sind.

(3) Tierrettungswagenmitglied kann werden, wer den Tierrettungswagen in Anspruch nimmt oder nehmen und dabei stets eine kostenfreie Versorgung seines Tieres möchte. 

(4) Tiertaximitglied kann werden, wer das Tiertaxi in Anspruch nimmt oder Nehmen und dabei stets einen kostenlosen Transport seines Tieres möchte

(5) Ordentliches Fördermitglied kann jede volljährige Person sowie juristische Person werden.

(6) Familienfördermitglied kann werden, wer mit einem ordentlichen Fördermitglied verheiratet  ist oder in Häuslicher Gemeinschaft lebt. Endet diese ordentliche Fördermitgliedschaft, wandelt sich die verbleibende Familienfördermitgliedschaft in eine Fördermitgliedschaft um. Oder wer mit einem aktiven Mitglied verheiratet  ist oder in Häuslicher Gemeinschaft lebt und selbst nicht aktiv im Verein tätig ist. Endet die aktive Mitgliedschaft, wandelt sich die verbleibende Familienfördermitgliedschaft in eine Fördermitgliedschaft um.

(7) Ehrenmitglied kann werden, wer sich um den Verein verdient gemacht hat und vom Beirat und/oder Vorstand mit dessen Zustimmung ernannt wurde.

(8) Jungmitglied ( Jugendgruppe ) kann jeder werden, wer noch nicht Volljährig ist.

§ 5 – Erwerb der Mitgliedschaft   

(1) Die Mitgliedschaft im Verein entsteht durch Beitritt zu dem Verein.

(2) Mitglied des Vereines kann jede natürliche Person werden.

(3) Vom  12. bis zum 18. Lebensjahr gehört derjenige zur Jugendgruppe, die von  Älteren  Mitgliedern abwechselnd oder von einem gewählten oder bestimmten Jugendleiter unterwiesen wird.

(4) In dem Aufnahmeantrag ist zu erklären, welche Form der Mitgliedschaft angestrebt wird. Die Anmeldung ist schriftlich mit Angabe von Vor und Zunamen, Geburtstag, Wohnsitz, Beruf, Telefonnummer und e Mail Adresseeinzureichen. Die Zustimmung des gesetzlichen Vertreters ist bei Minderjährigen schriftlich vorzulegen.

(5) Über die Aufnahme in den Verein entscheidet der Vorstand. Die Aufnahme oder Ablehnung ist dem Antragsteller binnen 4 Wochen schriftlich mitzuteilen. Die Ablehnung bedarf keiner Begründung. Im Einzelfall kann über eine Probemitgliedschaft entschieden werden. Diese darf aber 3 Monate nicht überschreiten.

(6) Der Eintritt wird mit der Aushändigung einer Schriftlichen Aufnahmeerklärung wirksam. Diese wird erst ausgehändigt, wenn die Aufnahmegebühr bezahlt wurde.

(7) Zur Feststellung der Mitgliedschaft, ihres Erwerbs und ihres Verlusts sowie der Mitgliederzahlen wird ein Vereinsausweis ausgestellt.

(8)Juristische Personen und/oder Vereine und/oder Gesellschaften, können als Mitglieder aufgenommen werden. Über deren Aufnahme entscheidet eine Mitgliederabstimmung, einfache Mehrheit tut diesem Genüge.

(9) Die Mitglieder sind verpflichtet, mit Ihrer ganzen Kraft dem Zweck des Vereines (§ 2) zu dienen und diesen zu fördern.

(10) Alle Mitglieder sind zur Zahlung eines Mitgliedsbeitrages verpflichtet.

§ 6 – Beendigung  der Mitgliedschaft   

(1) Die Mitgliedschaft endet  - außer im Todesfall  - durch

a. Austritt

b. Streichung

c. Ausschluss

.

:

(2) Der freiwillige Austritt ist gegenüber dem Vorstand unter Einhaltung  einer Kündigungsfrist von 3 Monaten zum Schluß eines Geschäftsjahres schriftlich zu erklären. Zur Einhaltung der Kündigungsfrist ist rechtzeitig Zugang der Erklärung an ein Vorstandsmitglied erforderlich.    

(3) Die Streichung von der Mitgliederliste kann der Vorstand beschließen, wenn ein Mitglied trotz zweimaliger schriftlicher Mahnung die Zahlung bereits fälliger Beträge unterlässt. Die zweite Mahnung erfolgt mittels Einschreiben mit Rückschein, wobei in dieser unter Hinweis auf die Zahlungsfrist von zwei Monaten auf die bevorstehende Streichung hinzuweisen ist.

(4) Den Ausschluss aus dem Verein kann der Vorstand aus wichtigem Grund beschließen. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn das Mitglied schuldhaft seine aus dieser Satzung ergebenden Pflichten vernachlässigt, oder bei einem den Verein schädigenden Verhalten innerhalb oder außerhalb des Vereins. Oder wenn bei einer  Vollversammlung dieses durch 2/3 Mehrheit beschlossen wird. Beschlüsse durch 2/3 Mehrheit, sind beim Ausschlussverfahren, unanfechtbar.

a. Die mit Gründen zu versehende Ausschlussentscheidung ist mittels Einschreiben mit Rückschein dem Betroffenen innerhalb einer Frist von einem Monat bekannt zu machen.

b. Gegen diese Entscheidung kann der Betroffene innerhalb einer Frist von einem Monat ab Bekanntmachung schriftlich Beschwerde beim Vorstand einlegen. Über diese entscheidet dann die Mitgliederversammlung. Einfache Mehrheit genügt dabei.

c. Die Beschwerde hat aufschiebende Wirkung. Legt der Betroffene keine Beschwerde ein, so wird der Ausschluss nach Ablauf der Beschwerdefrist wirksam.

(5) Mit Kündigung, Streichung oder Ausschluss aus dem Verein erlöschen alle sich aus der Vereinszugehörigkeit ergebenen Rechte und Ansprüche. Mitgliederbeiträge werden nicht erstattet. Im Falle des Austritts, der Streichung oder des Ausschlusses wird keinerlei Vergütung oder Aufwandsentschädigung für die dem Verein gegenüber erbrachten Leistungen gewährt.

.

§ 7 –  Mitgliedschaftsrechte und - pflichten  
.

(1) Alle Mitglieder sind berechtigt, an allen Veranstaltungen des Vereins teilzunehmen. 

(2) Den Vereinsmitgliedern ist bekannt, daß die Tierärztliche der Tierrettung gemäß der GOT abgerechnet wird.

(3) Die Mitglieder sind verpflichtet, die Vereinszwecke zu fördern und alles zu unterlassen, was dem Ansehen des Vereins schaden könnte.

(4) Die Mitglieder haben Verstöße gegen diese Satzung zu vermeiden und den Anordnungen der Vereinsorgane Folge zu leisten.

(5) Jedes Mitglied ist berechtigt, an der Willensbildung im Verein, durch

     a.  einbringen eines Antrages

     b.  durch Diskussionen

     c.  Bewerbung für ein Amt 

     d.  Ausübung seines Stimmrechtes

     e.  Aktive Mitarbeit bei der Tierrettung oder auf dem Notarzt/Rettungswagen 

     f.  Teilnahme an Aktionen 

     g.  Teilnahme an Versammlungen

    h.  oder freiwillige Arbeit im Verein und ehrenamtlich einen Posten, mit Absprache des 

         Vorstandes

mit zu wirken

(6) Jedes Mitglied hat eine Stimme bei Abstimmungen oder Wahlen. Die Übertragung des Stimmrechtes ist unzulässig kann aber per Post wahrgenommen werden. 

§ 8 -  Beitragspflichten 

(1) Jedes Mitglied, Fördermitglied, Familienfördermitglied und Jungmitglied haben einen Jahresbeitrag zu entrichten, der bis zum 1. März eines Jahres im Voraus fällig ist. Auf Antrag kann in monatlichen Raten gezahlt werden. Die Beitragspflicht des Tierrettungswagenmitglieds und des Tiertaximitglieds ist im gesonderten Antrag beschrieben. 

Es gelten hier, der Tierrettungswagenantrag und  der Tiertaxiantrag mit seiner Leistungsordnung.

(2)Im Jahr des Beitritts ist, unabhängig vom Zeitpunkt des Beitritts, ein voller Jahresbeitrag zu entrichten. Dieser ist unverzüglich nach dem Beitritt fällig. 

(3)Der Jahresbeitrag der Mitglieder wird in der Jahreshauptversammlung festgelegt. 

(4)Für jugendliche Mitglieder, die der Jugendgruppe angehören, wird ein ermäßigter Beitrag festgesetzt werden. 

(5)Der Beitrag eines Aktiven Mitgliedes oder Familienfördermitglieds beträgt 50% eines vollen Fördermitgliedes

(6)Ehrenmitglieder sind von einer Beitragspflicht befreit.

(7)Der Ausschluss eines Mitgliedes, entbindet dieses nicht von den Zahlungen fälliger oder überfälliger Zahlungen.

.(8)Die Höhe des Jahresbeitrages von juristischen Personen, Vereinen oder Gesellschaften setzt der Vorstand im Einvernehmen mit diesen fest.

(9)Jedes Mitglied ist verpflichtet, dafür sorge zu tragen, daß der Beitrag pünktlich bezahlt wird. Entstehen dem Verein Kosten durch Rückbuchungen oder anderes Fehlverhalten, so ist der Verein berechtigt, diese Gebühren, den Verursacher in Rechnung zu stellen, mindestens

aber 5 Euro Bearbeitungsgebühr. 

(10)Jedes Mitglied ist nur dann Wahl und Stimmberechtigt, oder kann sich zur Wahl eines Postens oder Amtes bewerben, wenn seine Beiträge  ordnungsgemäß gezahlt sind. Solange diese nicht gebucht sind ( mindestens 1 Woche vor einer Abstimmung  oder Versammlung ),  wird dieses Mitglied als Nichtmitglied geführt und hat somit kein Stimm- und Rederecht bei Versammlungen.  

(11)Die Höchstgrenzen betragen pro Mitglied, nicht für Juristische Personen:
Beiträge 1.000 Euro / pro Jahr
Aufnahmegebühren 1.500 Euro /

(12)Der Verein darf seine Mittel nur für den Satzungszweck einsetzen und soll uneigennützig handeln.
(13)Ihre Buchführung muß die Herkunft der Mittel und die entsprechende Verwendung deutlich zeigen. Deshalb ist die Aufgliederung Ihrer Einnahmen-Überschuss-Rechnung nach den verschiedenen Vereinsbereichen notwendig.

§ 9 -  Vereinsorgane

Organe des Vereins sind:

(1) der Vorstand

(2) die Mitgliederversammlung

(3) die Jugendgruppe ( falls jugendliche aufgenommen werden )

(4)  der Beirat ( falls vorhanden

§ 10 -  Mitgliederversammlung

(1) Die ordentliche Mitgliederversammlung findet in jedem Jahr mindestens 1mal statt und sollte möglichst im ersten Halbjahr einberufen werden.

(2) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung muß einberufen werden, wenn:

     a.  1/3 der Vereinsmitglieder dieses unter Angabe eines Grundes, schriftlich verlangt

     b.  es der Vorstand beschließt. Hierzu ist er verpflichtet, wenn es das Wohl des Vereins    

          erfordert. Besonders dringende Gegenstände der Beratung und Beschlussfassung zu

          unterbreiten oder ein Mitglied gegen seine Ausschlussentscheidung Beschwerde bei

         der Mitgliederversammlung einlegt. 

     c. der Beirat ( falls vorhanden) die Einberufung verlangt

(3)  Die Einladung zur Mitglieder Versammlung muß schriftlich, mit einer Frist von zwei Wochen, unter Angabe einer Tagesordnung, durch den Vorstand erfolgen. Die Einladung gilt dem Mitglied als zugegangen, wenn es an die letzte bekannt gegebene Adresse gerichtet ist.

(4) Die Mitgliederversammlung beschließt insbesondere über:


a.  Satzungsänderungen


b.  Bestellung und Abberufung des Vorstandes ( alle 6 Jahre )


c.  Bestellung eines Beirates


d.  Entlastung des Vorstandes


e.  Wahl der Kassenprüfer


f.  Höhe und Fälligkeit des Fördermitgliedsbeitrags

g. Höhe und Fälligkeit  des Jungmitgliedsbeitrags

h. Höhe und Fälligkeit  des Betrags für Aktive Mitglieder


i.  Höhe und Fälligkeit des Tierrettungswagenbeitrags


j. Höhe und Fälligkeit  des Tiertaxiwagenbeitrags


k. Beschwerde eines von der Ausschließung betroffenen Mitglieds.

      l.  Beratung oder Beschlussfassung über sonstige auf der Tagesordnung  stehende Themen

§ 11 -  Wahlen und Abstimmungen

(1)Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von 6 Jahren gewählt. Das gewählte Vorstandsmitglied bleibt bis zur nächsten Bestellung des nächsten Vorstandes im Amt. Wiederwahl ist beliebig möglich.

(2)Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens 50 % der ordentlichen Mitglieder erschienen sind, oder Ihre Stimme per post zum Termin ordentlich verschickt haben. 

(3)Die Beschlußfassung erfolgt durch einfache Stimmenmehrheit. Stimmengleichheit gilt als Ablehnung. Ungültige Stimmen, bzw. Stimmenenthaltungen werden nicht mitgezählt. 

(4)Zur vorzeitigen Enthebung eines Vorstandes- oder Beiratsmitglieds, ist eine 3/4 Mehrheit aller Mitglieder notwendig. 

(5)Bei Beschlussfassung gem. Abs. 1 und 4 sind jedoch nur diejenigen Mitglieder stimmberechtigt, die dem Verein mindestens  seit einem Jahr angehören. Abs.6 bleibt davon unberührt.

(6)Jedes Mitglied, dessen Beitragssaldo mindestens 14 Tage vor der Mitgliederversammlung ausgeglichen ist, hat auf der Mitgliederversammlung eine Stimme.

(7)Zur Satzungsänderung ist eine Stimmenmehrheit von 3/4 der erschienenen Mitglieder notwendig. (8)Zur Auflösung des Vereins eine solche von 4/5 der erschienenen, gültig abstimmenden Mitglieder erforderlich. 

(9)Zur Änderung des Zwecks des Vereins ist die Zustimmung aller Mitglieder erforderlich. Die Zustimmung der in der Mitglieder​versammlung nicht erschienenen Mitglieder muß schriftlich er​folgen.  

(10)Anträge und Ergänzungen zur Tagesordnung gem. §10 abs.3 können nur behandelt werden, wenn sie dem Vorstand schriftlich zugeleitet werden und mindestens 14 Tage vor der Mitgliederversammlung zugegangen sind. Sie sind zu begründen.

(11)Gültige Beschlüsse können zur Tagesordnung gefasst werden.

(12)Bei Wahlen wird ein Wahleiter und 2 Assistenten bestimmt.

(13)Bei Wahlen ist gewählt, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen Stimmen erhalten hat. Stimmen, deren Ungültigkeit der Wahlleiter feststellt hat, gelten als nicht abgegeben. Hat niemand mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen auf sich ver​einigt, so findet eine Stichwahl zwischen denjenigen statt, welche die meisten Stimmen erhalten haben, Gewählt ist dann derjenige, der die meisten Stimmen erhält, bei gleicher Stimmenzahl muß eine neue Mitglieder Versammlung einberufen werden, die mindestens 2 Monate später stattfinden muß, höchstens aber 6 Monate später. 

(14)Der Rechnungsabschluss wird von 2 Kassenprüfern geprüft und vom Schatzmeister/Kassenwart

Auf der Mitgliederversammlung dargelegt. Den Mitgliedern ist auf verlangen ein Abschlussbericht auszuhändigen. 

(15)Abstimmungen können schriftlich durch​geführt werden, wenn mindestens 1/3 der Erschienen es verlangen. 

(16)Über die Verhandlungen und Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll aufzunehmen, das von dem die Versammlung leitendem Vorsitzenden und dem Schriftführer zu unterzeichnen ist. 

§ 12 -  Der Vorstand

(1)Den Vorstand bilden: der Vorsitzende, der 1. und 2. Vertreter, der Kassenwart, der Schriftführer und der Leiter der Jugendgruppe( falls eine Jugendgruppe besteht ), Vorsitzender des Beirates (falls ein Beirat besteht), und der Leiter der Tierrettung (falls er nicht ein anderes Amt im Vorstand innehat, in der Regel ist es der Vorsitzende).

(2)Der Vorsitzende und der 1.stelvertretende Vorsitzender, oder der 1. stellvertretenden Vorsitzenden und ein weiteres Vorstandsmitglied  vertreten den Verein gerichtlich und außergerichtlich. Im Innenverhältnis vertreten die stellvertretenden Vorsitzenden nur dann, wenn der Vorsitzende verhindert ist. Es kann ein besonderer Vertreter gem. § 30 BGB bestellt werden, der eine Außenzuständigkeit für Geschäfte der laufenden Verwaltung hat.

(3)Wird ein Vorstandsmitglied zum Geschäftsführer bestellt, kann ihm eine der Wirtschaftskraft des Vereines und seinen Aufgaben entsprechende Vergütung bewilligt werden.

(4)Die Mitglieder des Vorstandes werden, und zwar jedes einzelne für sein Amt, von der Mitgliederversammlung, für die Dauer von 6  Jahren gewählt. , mit der Maßgabe, daß ihr Amt bis zur Durchführung der Neuwahlen fortdauert. Scheidet ein Vorstandsmitglied vorzeitig aus, so ist eine außerordentliche Mitgliederversammlung zur Durchführung der Ersatzwahl 

einzuberufen. Eine Ersatzwahl kann unterbleiben, 

a. wenn die Neuwahlen in nicht mehr als 6 Monaten sind.

b. Wenn der Vorstand, trotz Ausscheidens eines Mitgliedes beschlussfähig geblieben ist.

(5)Sollten trotz schriftlicher, ordentlicher Ladung ( wenigstens 2 Wochen vor der einzuberufenden  Versammlung ), weniger als 50 % der ordentlichen Mitglieder erscheinen, oder ihre Wahl per Stimmzettel postalisch mitgeteilt haben, so hat der Vorsitzende, bei seinem Ausscheiden, und einer  seiner Vertreter, das Recht einen Notvorstand zu benennen der, bis zur nächsten ordentlichen Mitgliederbersammlung , der den Verein leitet.

(6)Das Amt der Vorstandsmitglieder endet mit der Neuwahl. Das Amt eines nach gewähltem Vorstandsmitglied endet ebenfalls mit der Neuwahl.

§ 13 -  Aufgabenbereich und Befugnisse  des Vorstandes

(1)Der Vorsitzende leitet die Vorstandssitzung und die Mitgliederversammlungen, sowie alle Abstimmungen, soweit sie nicht die Wahl des Vorsitzenden betreffen. Er gibt die Richtlinien der Tierrettung und des Tiertaxis vor und unterhält Kontakt mit den Medien, soweit er sie nicht an andere Vorstandsmitglieder/Beiräte delegiert.   

(2) Die stellvertretenden Vorsitzenden sind verantwortlich für die Durchführung der Beschlüsse des Vorstandes und der Mitgliederversammlung. Sie vertreten den Vorsitzenden im Falle seiner Verhinderung.

(3)Der Vorstand entscheidet durch einfachen Mehrheitsbeschluss in den Vorstandssitzungen. Diese sollten mindestens alle 6 Monate stattfinden. Der Vorstand ist beschlussfähig bei Anwesenheit von 3 Mitgliedern.  Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorstandes. Über alle Vorstandsversammlungen ist eine Niederschrift zu fertigen.

(4) Der Vorstand gibt sich eine Geschäftsordnung, wo die einzelnen Aufgaben der Vorstandsmitglieder näher festgelegt sind. Jedes Vorstandsmitglied leitet das Ihm durch die Geschäftsordnung zugewiesene Ressort eigenverantwortlich. Über wichtige Vorkommnisse ist unverzüglich der gesamte Vorstand zu unterrichten. Der Vorstand gibt einen Haushaltsplan.

(5)Das Amt des Vorstandsmitgliedes endet mit seinem Ausscheiden aus dem Verein.

(7)Der Vorstand haftet nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

(8)Dem Vorstand obliegt  die Leitung des Vereins. Er ist für alle Aufgaben zuständig, die nicht durch die Satzung einem anderen Vereinsorgan zugewiesen sind.

In seinem Wirkungskreis fallen auch folgende Angelegenheiten:

c. Durchführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung.

d. Erstellung des Jahresvoranschlages.

e. Die Abfassung des Jahresberichtes und Rechnungsabschlusses

f. Vorbereitung der Mitgliederversammlung.

g. Einberufung und Leitung der ordentlichen und außerordentlichen Mitgliederversammlung.

h. Ordnungsgemäße Verwaltung und Verwendung des Vereinsvermögens.

i. Einen Schiedsmann bestimmen, bei Streitigkeiten unter Mitgliedern

j. Anstellung und Kündigung von Angestellten des Vereines.

k. Vertretung des Vereines bei Gerichtlichen und Außergerichtlichen Angelegenheiten im Sinne des § 26 BGB. 

(9)Der Vorsitzende ist allein vertretungsberechtigt. Seine Vertretung durch seine Vertreter, nur nach Benennung des Vorsitzenden, jeder für sich

§ 14 – der Beirat ( wenn Vorhanden )

(1) Der Beirat besteht aus maximal sieben Aktiven Mitgliedern, die auf die Dauer von sechs Jahren auf Vorschlag des Vorstands von der Mitgliederversammlung gewählt werden. Wiederwahl ist beliebig möglich.

(2) In den Beirat können nur Persönlichkeiten aus dem öffentlichen Leben, wie Tierfachkundige, Tierärzte, Vertreter von Tier(Schutz)vereinen, Vertreter aus der Politik, Wirtschaft und Finanzen, oder Fachleute bestimmter Fachrichtungen gewählt werden.

(3)Gewählt werden kann nur, wer  zur Zeit der Wahl bereits  Mitglied des Vereins ist  oder einen formgültigen Aufnahmeantrag auf Beitritt gestellt hat.

(4) Die Wahl gilt als erfolgt, wenn die vorgeschlagene Person die Wahl annimmt. Die Annahme ist persönlich in der Mitgliederversammlung nach Abs.1 den dort anwesenden Mitgliedern zu erklären. Nicht persönlich anwesende Kandidaten haben die Annahme bereits vor der Wahl dem Vorstand schriftlich zu erklären. 

(5) Scheidet ein Beiratsmitglied aus dem Verein aus, so kann auf der nächsten Mitgliederversammlung in der Form Abs. 1 ein neues Beiratsmitglied gewählt werden. Dessen Amtsdauer dauert bis zur nächsten ordentlichen Wahl des gesamten Beirats.

(6) Der Beirat hat die Aufgabe, den Vorstand zu unterstützen und in allen tiermedizinischen, juristischen, kaufmännischen und technischen Belangen zu beraten.

(7) Der Beirat wählt einen Vorsitzenden aus seiner Mitte, der mindestens Fachkundig im Bereich Tierrettung / Tierschutz oder approbierter Tierarzt sein sollte. Der Beiratsvorsitzende hat das Recht an Vorstandssitzungen mit Beschließenden Stimmrecht teilzunehmen.

(8) Der Beiratsvorsitzende beruft den Beirat schriftlich nach Bedarf ein. Der Beirat ist mit seinen erschienenen Mitgliedern beschlussfähig. Bei Stimmgleichheit entscheidet die Stimme des Beiratsvorsitzenden.

§ 15 -  Beschlussfassung  des Vorstandes

(1)Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn alle Mitglieder eingeladen und mindestens3 Mitglieder anwesend sind. 

(2)Die Einladung durch den Vorsitzenden oder bei dessen Verhinderung durch einen der Vertreter, kann schriftlich, fernmündlich, telegrafisch oder mündlich erfolgen. 

(3)Die Bekanntgabe einer Tagesordnung ist nicht erforderlich.

(4)Einer Vorstandssitzung bedarf es nicht, wenn alle Vorstandsmitglieder einem Vorschlag oder Beschluss zustimmen.

(5)Bei Uneinigkeit, oder wenn der Vorsitzende überstimmt wird, kann der Vorsitzende eine Mitgliederbefragung veranlassen. Diese Befragung muß schriftlich erfolgen.

(6)Schriftliche Ausfertigungen oder Bekanntmachungen des Vereins, insbesondere den Verein verpflichtende Urkunden, sind vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung durch einen seiner Vertreter und vom Schriftführer, vor zu nehmen.

Sofern sie jedoch Geldangelegenheiten betreffen, vom Vorsitzenden bzw. einem Vertreter und dem Kassenwart zu unterfertigen.

(7)Über die Reihenfolge der Vertretungen, im Falle der Verhinderung des Vorsitzenden, fasst der Vorstand durch Beschluss, falls dies nicht vorher vom Vorsitzenden beschlossen wird.

§ 16 - Haftung des Vereins seinen Mitgliedern gegenüber
Für Schäden, gleich welcher Art, die einem Vereinmitglied aus der Teilnahme an Veranstaltungen oder durch die Benutzung der Vereinseinrichtung, oder Vereinsfahrzeugen, entstanden sind, Haftet der Verein nur, wenn einem Organmitglied, oder einer sonstigen Person, für die der Verein nach den Vorschriften des bürgerlichen Rechts einzu​stehen hat, Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.

§ 17  - Kooptionen, Jugendgruppe

(1)Der Vorstand hat das Recht, seinen Kreis durch sachverständige Personen zu erweitern. Die kooptierten Vorstandsmitglieder haben in den Beratungen kein Stimmrecht. Ihre Amtszeit endet mit der Amtszeit des sie kooptierten Vorstandes, wenn sie nicht durch Zeitablauf endet. 

(2)Der / die Jugendgruppenleiter werden auf jederzeitigen Widerruf vom Vorstand ernannt. Sie müssen durch ihre Persönlichkeit Gewähr für ordnungsgemäße, auf die Jugend abgestellte Leitung der Gruppe bieten. Sie üben ihre Tätigkeit nach den vom Vorstand erteilten Richtlinien ehrenamtlich aus.

§ 18 – Tierheimverwaltung

Hat der Verein ein Tierheim errichtet oder unterstützt er ein solches oder eine ähnliche Einrichtung, so obliegt die Ver​waltung des Tierheimes der Heimleitung. Alle Belange, die aber die Tierpflege angehen, obliegen dem Tierheimleiter. Dieser sollte nach möglichweit ein Tierarzt sein. Seine Bezahlung erfolgt nach den bestehenden Richtlinien der Tierarzt Kammer.

§ 19 – Verbandsmitgliedschaften

Der Verein kann sich um Mitgliedschaft in Anderen Vereinen oder Verbänden beantragen, Dazu bedarf es der  2/3 Mehrheit der Mitglieder.

§ 20 - Verfahrensregeln

(1) Der Verein  > Tierrettung – Hamm e.V. <  sieht sich als Bezirksverband an und kann sich innerhalb des Regierungsbezirks Arnsberg, in Kreis- und Ortsverbände gliedern. Die Gliederungen sollen sich in erster Linie auf die Gemeinden rund um Hamm beschränken. Die Gliederungen Tragen zum Beispiel den Namen 

> Tierrettung – Hamm e.V.  OG Bergkamen. < 

(2) Alle Gliederungen werden durch Vorstandbeschluss zugelassen.

(3) Die Gliederungen erkennen die derzeit gültige Vereinssatzung an und haben Verstöße gegen diese Satzung zu vermeiden und den Anordnungen des Muttervereins Tierrettung-Hamm e.V. Folge zu leisten.

(4)Die Selbstständigkeit dieser Mitgliedsvereine/verbände wird nur durch diese Satzung eingeschränkt, die den Satzungen der Mitgliedsvereine/verbände vorgeht.

(5) Die Mitgliedsvereine/verbände können die Mitgliedschaft der Tierrettung – Hamm e.V. auf den Schluß eines Kalenderjahres mit einer Frist von 12 Monaten kündigen.

§ 21 – Auflösung des Vereins

Die Auflösung des Vereins kann nur in einer ordentlichen Mit​gliederversammlung mit der in § 10 festgelegten Stimmenmehrheit beschlossen werden.

Falls die Mitgliederversammlung nichts anderes beschließt, sind der Vorsitzende und die beiden Stellvertreter zu Liquidatoren ernannt. Zur Beschlussfassung der Liquidatoren ist Einstimmigkeit erforderlich. Die Rechte und Pflichten der Liquidatoren bestimmen sich nach den Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches (§47ffBfB).
Bei Auflösung des Vereins oder Wegfall des bisherigen gemeinnützigen Zwecks fällt das nach Beendigung der Liquidation noch vorhandene Vermögen an die Deutsche Tierrettung e.V., die es ausschließlich und unmittelbar für gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat.

§ 22 – Satzungsänderung

Eine Satzungsänderung  kann nur in einer ordentlichen Mitgliederversammlung, wie in § 10  Stimmenmehrheit beschlossen werden,

Eine Beschlussfassung über die Satzungsänderung kann nur erfolgen, wenn die Änderungen einschließlich einer kurzen Begründung unter Beachtung der für die Einladung zur Mitgliederversammlung gelten​den Frist und Form allen Mitgliedern mitgeteilt worden ist.

§ 23 - Redaktionelle Änderungen

Der Vorstand wird ermächtigt, an dieser Satzung evtl. notwendig werdende redaktionelle und aktuelle so wie zeitgemäße Änderungen durchzuführen.

§ 24 – Inkrafttreten

Vorstehende Satzung wurde am 29.Juli 2007 beschlossen und tritt mit der Änderung und Eintragung in Kraft.

